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Artikel 25:      Gesetzgebungsakte 1

(1) Gesetze und Rahmengesetze werden auf Vorschlag der Kommission vom
Europäischen Parlament und vom Rat gemeinsam nach den in Artikel X (zweiter Teil der
Verfassung) festgelegten Modalitäten des Gesetzgebungsverfahrens erlassen. Gelingt es den
beiden Organen nicht, sich zu einigen, so kommt der betreffende Rechtsakt nicht zustandewird
der betreffende Rechtsakt nicht erlassen.

Für die in Artikel Z (frühere dritte Säule) genannten Fälle gelten besondere Vorschriften.

(2) In bestimmten Fällen, die in der Verfassung aufgeführt sind, werden die Gesetze
und die Rahmengesetze vom Rat, unter Beteiligung des Europäischen Parlaments, erlassen.

(3) Im Rahmen eines Verfahrens zur Annahme eines europäischen Gesetzes oder
eines europäischen Rahmengesetzes tagen das Europäische Parlament und der Rat öffentlich.

Explanation:

Absatz 1: sprachliche Verbesserung.

Absatz 2: Auch in Sonderfällen muss die grundsätzliche Beteiligung des Europäischen
Parlaments (z.B. Anhörung, Zustimmung) in der Verfassung fest verankert werden.

                                                
1 In Artikel 29 wird darauf hingewiesen, dass die Inanspruchnahme von Gesetzgebungsakten im

Rahmen der GASP ausgeschlossen ist.


